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Dıi1e Famlulıie steht heute wıeder 1mM Mittelpunkt des Interesses der Offentlichkeit. „Der
wichtigste Bundesgenosse der künftigen Familiendebatte 1St die demographische Ent-
wicklung. Die mıt dem Rückgang der Bevölkerung verbundene Gefährdung der soz1alen
Sicherungssysteme, der absehbare Fachkräftemangel, der Austfall VO Konsumenten STC.
schreckt die Offentlichkeit und damıt unwillkürlich uch die Politik auf. Deshalb besteht
heute die einmalige Chance, da{fß das Thema Famiılie nıcht E: auft der Fbene VO meıst
tolgenlosen Sonntagsreden verharrt, sondern da{fß das ‚Bekenntnis‘ AT Famaiıulie tatsäch-
ıch politische Konsequenzen zeıtigt“ Z Die vorliegende Festschrift enthält 28 Ab-
handlungen. Auft einıge VO ıhnen möchte ich urz eingehen. Fuür Schockenhoff (Die
Famiuılie als Ort soz1ıalen und moralischen Lernens. Moraltheologische Überlegungen
ıhren anthropologischen Grundlagen,v 1sSt die Familıe der erweıterte Lebensraum
ehelicher Liebe Der Grundgedanke, der be1 dieser Überlegung entwickelt wird, 1st tol-
gender: Die Verbindung zweıer Eiınzelbiographien einem Lebensprojekt tührt Mann
und Frau ZUur Ehe als der Lebenstorm iıhrer Liebe Indem sıch diese 7 weıler-
beziehung tür die Ankunft ihrer Kınder nochmals öffnet, entsteht die Famliulıie als der e1-
gentliche Lebensraum der Liebe Die Eltern überschreiten ihre gemeinsame Lebenszeıt
auf die Zukunft ihrer Kınder hın, ber die Ankuntft Lebens oibt zugleich der e1ge-
NeI Beziehung testeren Zusammenhalt. Nach LAuxX Ehe und Famaiuılie 1M Prozefß kul-
turellen Wandels, 1—45) stehen WIr heute VOTL der Sıtuation, da{fß sıch tast alle Handlungs-
bereiche aus relig1öser Sinngebung und Normierung gelöst haben. Religion kann 1n den
meısten Lebensbereichen keıine Orıentierung mehr bıeten. „Orientierende un:! gestal-
tende Kraft kann Relıgion allerdings nach der Entscheidung des einzelnen 1n privaten
Lebensbezügen enttalten“ (333 Freıilich 1st auch da dl€ Religion nıcht mehr selbstver-
ständlıich; vielmehr gehen die einzelnen Menschen ach eigenem Ermessen (also selektiv)
auf Kırche und Religion Damıt 1st eıne Sıtuation relig1öser Individualisierung EeNTt-
standen. Walter (Eınıge Annäherungen das Thema „Famailie“ AUS theologiege-
schichtlicher Perspektive, geht der Frage nach, ob die Familie als theologische
Analogıe dazu dienen kann, zentrale Glaubensaussagen (wıe die Irınıtät Gottes) er-

schließen. Umgekehrt welst der Autor auf die Möglichkeiten hın, welche die T’heologıe
für die Gestaltung der Famiuılie bereithält. Freilich sınd diese spirıtuellen Ressourcen noch
längst nıcht fruchtbar gemacht. Kann die „Heılige Famıilie“ Vorbild für unsere Famılien
seın? Görg (Dıie „Heilige Familie“ Zum mythıschen Glaubensgrund eınes christlı-
hen Topos, Sa edenkt diese Frage. Dabe; geht Cr treilich nıcht (wıe INa zunächst

könnte) darum, da{ß die Heilige Famiuilie Vorbild für uUuNnseTre christlichen Famı-
lien seın sollte, sondern Görg andelt VO der Rezeption des bekannten Mythos un den
Todesgott ÖOsırıs, der durch se1ıne yöttliche Gemahlın Isıs Z Leben erweckt wırd un!
1n seinem Sohn Horus einen Rächer und Retteret. osef, Marıa und Jesus bilden Iso
(nach dieser Theorıie) den Osırıskreis ach. Sollte diese These richtig se1n (was der Rez
nıcht beurteilen kann), hätte das Fest der Heiligen Famaiuılie eine ınterrelig1öse und öku-
meniısche Bedeutung. eıt dem weıten Vatikanischen Konzıil (vgl 11) redet 1114A1l

davon, da{fß die Famiılie „eıne Art Hauskirche“ 1St. Auf dieses Theologumenon geht
Wehrle eın (Dıie Famiıilie ıne „Art Hauskirche“. Eıne Basıisstruktur kirchlichen 120

ens 1mM Wandel, 103—1 09) Er macht den tolgenden Vorschlag: „Neu fruchtbar
hen und enttalten 1st die 1n dem Begriff der Hauskirche angelegte Vorstellun VO
dem Modellcharakter der Famaiuılie für dıe Kırche überhaupt. Dabei 1sSt die erschlie ende
un vorwärtsweisende Kraft des Gedankens abhängig VO dem Bıld VO Famailie, das
INall us.  E Sıcher wird INa  - hınter eın partnerschaftliches Famıilienmodell, w1e
in UNseTIeCeT Gesellschatt heute selbstverständlich iSt, nıcht zurück wollen. So hat der 70
AVO der Famliulıie als Hauskirche durchaus eıne mobilisierende Kraft Eıne Mo-
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dell der Famlıulie Orlentierte Kırche müfte sıch als organısche Einheit verstehen,n
VO gegenseıtiger Wertschätzung, geschwisterlichem Lebensstil, bereitwilliger solidarı-
scher und subsidiärer Hılte, zusammengehalten VO Dialog und Kommunikation“
Auf die Famaiılie kommen heute viele Autfgaben Zu viele? Tzscheetzsch (Familieeın überschätzter Ort der Glaubenstradierung? 111—-119) edenkt dieses roblem Dıie
angeschnittene Frage mu{fß differenziert beantwortet werden. Auf die Famaiuılie alleine 1n
der Glaubenstradierung setzen, ware ıne Überforderung der Famiıilie. Dıie Famiılie aus
der Aufgabe der Glaubenstradierung entlassen, ware eın kapıtaler Fehler. Wıe die P
sammenarbeıt zwiıischen der Famiuılie und anderen Orten der Glaubenstradierung e-
hen soll, 1St allerdings och nıcht ausgemacht. Es hat bısweilen den Anschein, als ob I1L1all
den „Schwarzen Peter“, der für die tehlenden Erfolge ın der Glaubenstradierung Verant-
wortlich 1St, hın und her schiebt. Mıt besonderem Interesse habe iıch den sehr sorgfältigabgefafsten Beıitrag (mıt 142 Anmerkungen und eıner langen Lıteraturlıste) VO Zapp(Zum „Familienrecht“ des Codex lIurıs Canonıi1cı, 147-161) gelesen. Be1 aller Wertschät-
ZUNg des dart I1L1Aan sıch „nıcht darüber hinwegtäuschen, da{fß das kanonischeEhe- un: Famıiılienrecht och VOT oroßen Herausforderungen steht“ Eınıige Pro-bleme seıien ZENANNT: a) Das Famıilienrecht umfa{ßt nach dem BGB drei Teilbereiche: Ehe-
recht, Kındschaftsrecht, Vormundschaftsrecht. Zu einer solchen 5Systematık des Famaiulı-
enrechts iindet sıch 1m CC keine Entsprechung. Das Gesetzbuch der Kırche enthält 1Ur
ein Eherecht. Im CS tehlt uch ıne befriedigende Antwort auf die Möglıiıchkeit des
Scheıiterns der Ehe und die damıiıt verbundene Problematik der wıederverheirateten Ge-schiedenen. C) Im CAE oibt uch noch keine befriedigende ntwort aut die Frage, obdie Ehe eın Vertrag 1st der eın Bund Wo diese Frage behandelt wırd, handelt sıch
meı1st reine Formelkompromisse. Dıie Frage der Rollenverteilung 1n der Ehe 1St ochnıcht wırklich ausdiskutiert. Darauf geht Anzenbacher (Geschlechterdifferenz und
Familıenpolitik, 221—-240) e1n. Er reteriert zunächst die Behauptung, die Stelle ders
weısung weıblicher und männlicher Rollenstereotypen 1U  - die Freisetzung der
Menschen aus den ständischen Vorgaben des Geschlechts. Anzenbacher fragt ber
gleich, ob nıcht die Stelle der tradıerten Rollenzuweisungen I11CUEC Zwängensınd Offenbar 1sSt die Geschlechterdifferenz noch immer eın ungelöstes Problem. Dasoilt selbst tür die Kırche. Päpstliche Dokumente (wıe „Famiuiliarıis consortio“ [1981] der„Mulieris dignitatem“ 1988]) sınd ‚War eindrucksvoll und gediegen, tendieren aberdazu, die Frau durch mehr der wenıger (biologisch) vorgegebene Wesense1igenschaftencharakterisieren, aus welchen dann normatıve Konsequenzen SCZORECN werden. Indes1St der Autor weıt davon entternt meınen, gebe ıne gylatte Aquivalenz VO  w Mannunı Frau Er rechnet her damait, „dafß kinderreichere Famıilienvarıanten auch 1n Zukunftstärker durch die Müuültter als durch die Väter gepragt seın werden. Auf Dauer können
SCT6 Länder I1UT Vaterländer se1nN, S1e uch Kinderländer sınd S1e das wıederwerden, hängt uch 1n dieser Hınsıcht VOT allem VO den Müttern abu Dıies 1st wohlauch die Meınung uNnseres höchsten Gerichtes. Darauft macht Rauscher (Der Einfluf(ßdes Bundesverfassungsgerichts auf die Famılienpolitik, 275—283) aufmerksam. Es W ardas BVG, das sıch 1m Jahre 1990 der Lage der Famiuılie annahm un! durch Wwel Entschei-dungen die Bundesregierung zu HandelnN Das Gericht vertrat die Auffassung,daß 1n den Jahren 1983 bıs 1985 der Grundfreibetrag für Erwachsene und der Kınder-freibetrag nıedriger als das soz10-kulturelle Exıiıstenzminimum. Der Staat mussejedoch das Einkommen des Steuerpflichtigen insoweıt steuertfrei belassen, als 1es tfür eın
menschenwürdiges Daseın notwendiı 1St. Wenn der Gesetzgeber den Familien mehr ab-verlange, verstoße das Grun DESETZ. Ist dıie Lage der Famiıulie 1n anderen Ländernund Kontinenten anders Rappel (Die afrıkanische Großfamilie 1im Spannungsteld VOoOTradition und Moderne, 389—400) nımmt sıch dieses Themas Afrıka 1St mıiı1t einemReichtum kulturellen Werten und unschätzbaren menschlichen Qualitäten ausgestat-tetl. Dazu gehört zweıtellos auch die gesellschaftliche Struktur der 5S0O®. Grofßfßtfamıilie, dieeiıne Führung eiınes Familienoberhauptes eiınem Ort zusammenlebende Cze-meınschaft mehrerer Generationen umfaft, die sıch auf eiınen gemeınsamen Ahn zurück-tühren. Die Grofßftamiulie besitzt gemeinsames E1ıgentum ın Form VO and und Viehher-den und agıert als soz10-Okonomische Eıinheit, die dem einzelnen Familienmitgliedmaterıelles Auskommen un Sıcherheit o1bt. Wıe sehr reıilich dieser Iyp der Gro{fstami-
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lıe 1n Auflösung geraten ISt, davon o1Dt der Artikel VO Rappel eın traurıges Bild Diese
wenıgen Hınweıise auft einıge Artıikel der vorliegenden Festschrift mogen genugen. S1e
haben hoffentlich zeıgen können, da CS sıch sehr lohnt, dieses schöne Buch lesen.
Wenn 1C auft einen Schönheitsfehler hınweısen darf, ann autf dieSC  S Der Druck 1sSt

” rra Xwahrscheinlich Aaus Kostengründen) kleıin. Die Fußnoten sind für altere Menschen
SEBOTTder Rez 1St ein solcher) 1Ur mi1t eıner Lupe lesbar.

WESTERHORSTMANN, KATHARINA, Selbstverwirklichung UN Pro-Exıiıstenz. Frauseın ın
Arbeıt und Berut beı Edıth Stein (Paderborner Theologische Studıen; Band 43) Pa-
erborn: Schöningh 27004 400 s7 ISBN 3-506-71337-X
Fdith Steins Verdienst 1st CcS; das Spannungsverhältnis AFrau und Berutsleben“ nıcht

1Ur biographisch erlebt (Promot1on 1916 1n Philosophie be1 Edmund Husserl; Lehrerıin
1n Speyer; Dozentin 1n Münster), sondern zugleich 1n Vortrag und Vorlesungen
flektiert haben Westerhorstmann greift 1n ihrer Dissertation diesen noch 1MM-
IET aktuellen Problembereic. heraus, zeichnet ıhn anhand der Steinschen Quellen
yründlıch nach und führt ihn ertragreich tort eiınem Vergleich mıiıt feministischen
Entwürten auf der eiınen un: kirchlichen Aussagen autf der anderen Seıte. Im erstien

'e1l („Frau un! Beruf“) zıeht zunächst historisch-soziologische Untersuchungen
zusätzlıc. 7 Steins Vorlesungsmaterı1al ZUr Frauengeschichte heran. Während A 1n der

ristlichen Rıichtung Bildungs- und Ausbildungsförderung VO  —bürgerlichen un! ch
Frauen Z1ing und dıe Geschlechterpolarıtät 1 Vordergrund stand, suchte die soz1ualıstı-
sche Bewegung den olitıschen Kampf die rechtliche Gleichstellung bıs hın ZUr

Ausschaltung jeglicher Ditfterenz und jeglicher Bindun im französıschen Feminısmus.
konstatıert neben der Befürchtung 1n der frühen Frauenbewegung, eıne natürliche

Determinatıon autf „weibliche Art“” und Mutterschaft könne eıne Unterdrückung der
Frau VO legitimıeren, un neben den unbezweıfelbaren Errungenschaften der
Frauenbewegung uch deren einseıtige etonung der „Gleichmachereı“ aut Kosten e1-
ner wesensgemäßen Entfaltung Oln Männern un! Frauen. WDaraus wiıederum resultier-
ten letztlich die postmodernen feministischen (De-)Konstruktionstheorien, denen
die Identität der Geschlechter geleugnet wiırd. Als yangıge feministische nsätze wählt

Sımone de Beauvoırs, Martha Nussbaums und Judith Butlers Theorıen als Cze-

genfolien ZU Steinschen Ansatz. Während be1 de Beauvoır das „Idealbild Mann  r als
„Vollform menschlichen Se1ins bestehen un für die Frau 1Ur Aufgabe VO

„Weiblichsein“ (wozu Mutltterschatt und FEhe zählen) erreichbar Jeibt, kaım ft Nuss-
aum auf theoretischer un! praktischer Ebene für die gesellschaftlichen Be aNC VO

Frauen 1n Entwicklungsländern. Butler hingegen unterläuft die Diskussion und das te-
minıstische Anliegen, indem s1@e eiıne theoretische „Entwirklichung“ bzw „Deontologı-
sierung“” des weıblichen Körpers vorantreıbt, eıne soziokulturelle (Genese der b1io0-
physischen Konstitution des Geschlechts annımmt und damıt de eauvoIlrs Ansatz
radıkalıisıert. Dabeı fehlt in diesem Zusammenhang leider W s Begründung, Dit-
ferenztheoretikerinnen w1e 1 uce Irıgaray, Adrıana (lavarero Aaus der näheren Dıs-
kussıon herausgelassen wurden, obwohl deren Thesen dem Steinschen Anlıegen V1 -

gleichbarer BeCWESCHI waren. Stimmen 1n der Kıirche kommen ZU!r Sprache x
Frauenbild un! FE Themenfeld Arbeıt un Berufstätigkeit, SpCZell wiırd die Berufung
der Frau 1ın der Verkündigung Johannes JoHM:) Pauls 14 thematısıert, ebenso dıe kırch-
lıche Rolle der Frau in der Diskussion und die Femuinistische Theologıe. In kirchlichen
Lehren WAar nıemals die yleiche Würde der Frau wI1ıe des Mannes ın Frage gestellt, aller-
dings pafste sıch die kirchliche Verkündigung otft gesellschaftlich-bedingte
Frauenfeindlichkeit wıdmet sıch VOTr allem der veränderten Sıcht 1im Jhdt eıt
Johannes wiırd uch die Vereinbarkeıt VO Erwerbstätigkeıit und Famiuılie 1:

Thema, das 8 Vatikanum hatte allerdings 1n keinem Konzilstext ZUT veränderten Lage
Is die Aassıve Frauenbewegung der 68Ser eıt auchder Frau StellunggErst

gab eiınedie katholischen Frauenverbände und die Femuinistische Theologie erreichte,
Wende 1n kirchlichen Verlautbarungen: Das Geschlechterverhältnis wurde als „Partner-
schaftliches“ gekennzeichnet. Unter Joh Paul 11 wurde die Rezeption frauenspezifl-
scher Fragen vorangetrieben bıs hın seiner Bıtte eıiınen 99  I1 Feminismus“
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